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1. Änderung Bebauungsplan Nr. Z3 

„Industriegebiet Zeißig Norderweiterung“ 

Wobtwarjenski plan co. Z3 mesta Wojerec 1. Zmena 

Industrijna Röncina Cisk - serwjerne rozserjenje

Satzung vom Januar 2021

Der Geltungsbereich der 1. Änderung ist identisch mit dem Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Industriegebiet Zeißig Norderweiterung“ i. d. F. vom Januar 1998.

Ergänzung der Festsetzung unter Nr. 1.2.2 zur Art der baulichen Nutzung

Im Industriegebiet sind gern. § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs. 9 BauNVO 
zusätzlich zu den nicht zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke gebäudeunabhängige Solaranlagen sowie Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter unzulässig.

Alle anderen nicht geänderten Festsetzungen des Bebauungsplanes „Industriegebiet 
Zeißig Norderweiterung“ in der Fassung vom Januar 1998, rechtswirksam am 
29.06.1999 bleiben weiterhin gültig.
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Nachrichtliche Übernahme auf Grundlage § 9 Abs. 6 BauGB

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind folgende Grundwassermessstellen (GWM) 
vorhanden:

GWM Hochwert (RD 83) Rechtswert (RD 83)
005148 5700405,8 5405983,1
005149 5700405,7 5450983,2

Die Zugänglichkeit zu dem Standort der GWM für die LMBV mbH bzw. beauftragter Dritter für Messungen, 
Probenahmen und Wartungsarbeiten muss einschränkungsfrei gewährleistet sein. Die GWM sind nicht 
zu beschädigen, zu überbauen oder zu beseitigen. Sollte es dennoch dazu kommen, ist die LMBV mbH, 
Abteilung Geotechnik, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg schriftlich zu benachrichtigen. Die Kosten 
für die Wiederherstellung und Einmessung trägt der Verursacher.

Verfahrensvermerke

Offenlage
Die Offenlage des Planentwurfes, Stand Juli 2020 erfolgte vom 01.12.2020 bis einschließlich 
06.01.2021.
Die von der Planung betroffenen Behörden wurdenJ^iTigt.
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Satzungsbeschluss
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30.03.2021 den Bebauungsplan Nr. Z3 zur 1. Änderung 
„Industriegebiet Zeißig Norderweiterung“ in der Fassung vom Januar 2021 beschlossen. Die 
Begründung wurde gebilligt.
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Ausfertigung
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.
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